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Verordnung
über das Naturschutzgebiet „Oker- und Eckertal

in den Landkreisen Goslar und Wolfenbüttel“

Aufgrund der §§ 22, 23 und 32 des Bundesnaturschutzgeset-
zes (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016
(BGBl. I S. 2258), i. V. m. den §§ 14, 16 und 32 des Nieder-
sächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutz-
gesetz (NAGBNatSchG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104)
und des § 32 Abs. 2 und 3 BNatSchG i. V. m. der Richtlinie
92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 (ABl. Nr. L 206 S. 7
vom 22.07.1992) zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie)
sowie der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 30. November 2009 (ABl. Nr. L 20 S. 7
vom 26.01.2010) über die Erhaltung der wildlebenden Vogel-
arten (Vogelschutzrichtlinie), jeweils zuletzt geändert durch
Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13.05.2013 (ABl. Nr. L 158
S. 193 vom 10.06.2013), wird im Einvernehmen mit dem Land-
kreis Wolfenbüttel verordnet: 

§ 1

Naturschutzgebiet

(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet
wird zum Naturschutzgebiet (NSG) „Oker- und Eckertal in
den Landkreisen Goslar und Wolfenbüttel“ erklärt.

(2) Das NSG liegt im Gebiet der Städte Goslar und Bad Harz-
burg im Landkreis Goslar sowie der Gemeinde Schladen-
Werla im Landkreis Wolfenbüttel.

(3) Die Grenze des NSG ergibt sich aus dem beiliegenden maß-
geblichen Kartensatz der AK 5, bestehend aus 22 Detail-
blättern im Maßstab 1 : 5.000. Sie verläuft auf der Innen-
seite des in den maßgeblichen Karten dargestellten grauen
Bandes. Der grobe Grenzverlauf wird durch die beiden
Übersichtskarten im Maßstab 1 : 25.000, Teil Nord und
Süd, bestimmt. Die Fläche des NSG ist grau markiert und
ebenfalls mit einem grauen Band verstärkt, das außerhalb
des NSG liegt. Die Karten sind Bestandteil dieser Verord-
nung und werden mitveröffentlicht (Anhang B).

(4) Das NSG liegt teilweise im Fauna-Flora-Habitat- (FFH-) Ge-
biet Nr. 123 „Harly, Ecker und Okertal nördlich Vienen-
burg“ (DE 3929-331).

(5) Das NSG liegt überwiegend im EU-Vogelschutzgebiet
Nr. V 58 „Okertal bei Vienenburg“ (DE 4029-401).

(6) Es hat eine Größe von ca. 385 ha.

§ 2

Schutzgegenstand und Schutzzweck

(1) Das NSG liegt in der naturräumlichen Haupteinheit Nörd-
liches Harzvorland und in der Harzrandmulde. Es umfasst
den Mittellauf der Oker und den Mittel- und Unterlauf der
Ecker. Das NSG ist im Bereich des Okertals durch ehemalige
Kiesteiche, genutztes Grünland (zum Teil Magere Flach-
land-Mähwiesen), Schwermetallmagerrasen, Gras- und Stau-
denfluren sowie Laub- und Nadelwäldern geprägt. Das
Eckertal ist im südlichen Teil auf langen Teilabschnitten
durch gut ausgebildete regional- und standorttypische Wald-
bestände (Erlen-Eschen-Wald der Auen, artenreicher Bu-
chen- und Eichen-Hainbuchenwald mit wertvollem Alt-
holzbestand) geprägt. Im nördlichen Teil der Eckeraue
stellt sich das aktuelle Landschaftsbild zum überwiegen-
den Teil als intensiv genutzte Kulturlandschaft dar. Aber
auch in diesem Bereich weist die Ecker — wie annähernd
auf der gesamten Länge — einen naturnahen, mäandrie-
renden Lauf mit kiesig-schottrigem, überwiegend flachem
Gewässerbett auf. Die Ecker ist von Süden bis auf Höhe
Lochtum und die Oker nördlich Wiedelah Teil des „Grü-
nen Bandes Deutschland“ im Bereich der ehemaligen in-
nerdeutschen Grenze.

(2) Allgemeiner Schutzzweck nach § 23 Abs. 1 und § 32
BNatSchG für das NSG ist die Erhaltung, Pflege und natur-
nahe Entwicklung des „Oker- und Eckertals in den Land-

kreisen Goslar und Wolfenbüttel“ als Lebensstätte schutz-
bedürftiger Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensge-
meinschaften sowie als Landschaft von Seltenheit, beson-
derer Eigenart, Vielfalt und herausragender Schönheit.
Ziel der Unterschutzstellung ist auch die Sicherung des
Netzes „Natura 2000“. Die Unterschutzstellung dient auch
der Erhaltung und Förderung von im Gebiet vorkommen-
den, regional bedeutsamen Brut- und Gastvogelarten, ins-
besondere Braunkehlchen, Feldlerche, Feldschwirl, Fluss-
regenpfeifer, Flussuferläufer, Gebirgsstelze, Grünspecht,
Kiebitz, Kleinspecht, Kuckuck, Mittelspecht, Reiherente,
Schwarzspecht, Schwarzstorch, Tafelente, Turteltaube,
Wachtelkönig, Wasseramsel, Wasserralle, Uferschwalbe,
Uhu und Wendehals.

(3) Besonderer Schutzzweck des gesamten NSG ist die Erhal-
tung, Förderung und Wiederherstellung, insbesondere

1. der naturnahen Fließgewässer Oker und Ecker sowie
der großen Stillgewässer, insbesondere als Lebens-
raum für Brut-, Gast- und Rastvögel, und weiterer Ne-
bengewässer,

2. der Schwermetallrasen, Flussschotter-Trockenrasen,
Auwälder und Uferstaudenfluren,

3. des bedeutenden Wanderkorridors für die Wildkatze
und weitere Tierarten wie z. B. Fledermäuse und
Fischotter aus dem Harz in das Harzvorland und
Leinebergland,

4. der Biotopvernetzung im nördlichen Harzvorland
u. a. auch in Hinblick auf die Kohärenz des Europäi-
schen Ökologischen Netzes „Natura 2000“,

5. der ökologischen Durchgängigkeit der Oker und Ecker,

6. Förderung der Lebensraumqualitäten der Fließgewäs-
ser für Biber, Äsche, Bachforelle, Bachneunauge, Elritze,
Groppe,

7. der vielfältig strukturierten Waldmeister-Buchenwäl-
der auf Kalk,

8. die Habitatbaumförderung insbesondere für die Eichen,

9. die Umwandlung von Nadelholzforsten in Laubwäl-
der oder in wertvolles Grünland,

10. der Trockenheit ertragenden Krautsäume der Gebü-
sche und Wälder,

11. der mesophilen bzw. sonstigen artenreichen Grünland-
gesellschaften, auch als Lebensraum für Wiesenvögel.

(4) Die im Kartensatz gekennzeichneten Flächen des NSG ge-
mäß § 1 Abs. 5 sind Teil des Europäischen Ökologischen
Netzes „Natura 2000“; die Unterschutzstellung dient der
Erhaltung des Gebietes als Europäisches Vogelschutzge-
biet nach der Vogelschutzrichtlinie und der Erhaltung des
Gebietes als FFH-Gebiet nach der FFH-Richtlinie.

(5) Besonderer Schutzzweck (Erhaltungsziele) des Europäischen
Vogelschutzgebietes „Okertal bei Vienenburg“ im NSG ist
die Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes. Diese ergeben sich aus
Anhang A dieser Verordnung. 

(6) Besonderer Schutzzweck (Erhaltungsziele) für das FFH-
Gebiet im NSG ist die Erhaltung, Förderung und Wieder-
herstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Diese er-
geben sich aus Anhang A dieser Verordnung. 

(7) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele auf land-,
forst- und fischereiwirtschaftlichen Flächen sowie von Pfle-
ge- und Entwicklungsmaßnahmen kann aufbauend auf die
nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebo-
te des Vertragsnaturschutzes unterstützt werden.

§ 3

Verbote

(1) Gemäß § 23 Abs. 2 BNatSchG sind alle Handlungen nach
Maßgabe näherer Bestimmungen verboten, die zu einer
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Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des NSG
oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Stö-
rung führen können.

Gemäß § 33 BNatSchG sind darüber hinaus alle Verände-
rungen und Störungen unzulässig, die zu einer erheblichen
Beeinträchtigung des FFH-Gebietes und Europäischen Vo-
gelschutzgebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen
können. Insbesondere ist es verboten, den Erhaltungszu-
stand der in § 2 genannten Lebensraumtypen und der dort
genannten Tierartenpopulationen im FFH-Gebiet und im
EU-Vogelschutzgebiet zu verschlechtern. 

(2) Insbesondere ist das Betreten (auch das Reiten und Fahr-
rad fahren) oder sonstige Aufsuchen des NSG außerhalb
der tatsächlich öffentlichen Wege (NWaldLG) und abseits
der öffentlichen Straßen verboten. Als Wege gelten nicht
Trampelpfade, Wildwechsel, Waldschneisen und Rücke-
linien.

(3) Insbesondere werden folgende Handlungen, die das NSG
oder einzelne seiner Bestandteile gefährden oder stören kön-
nen, untersagt:

1. Hunde unangeleint laufen und in den Gewässern
schwimmen zu lassen;

2. auf nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen, Wegen und Plätzen Kraftfahrzeuge und Fahrzeuge
aller Art einschließlich Wohnwagen und andere für
die Unterkunft geeignete Fahrzeuge zu fahren sowie
Kraftfahrzeuge auf diesen Flächen abzustellen;

3. unbemannte (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Droh-
nen) oder bemannte (z. B. Ballone, Hängegleiter, Gleit-
schirme, Hubschrauber) Luftfahrzeuge im NSG zu
starten und zu betreiben. Bemannte Luftfahrzeuge
dürfen, abgesehen von Notfallsituationen, eine Min-
destflughöhe von 150 m über dem NSG nicht unter-
schreiten, ausgenommen sind Forstschutzmaßnah-
men mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde;

4. offene Feuer zu entzünden;

5. die Ruhe der Natur zu stören;

6. Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben
oder Teile davon abzupflücken, abzuschneiden oder
abzureißen;

7. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie zu stören, zu
beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen
anzubringen, sie zu fangen, sie zu töten oder Puppen,
Larven, Eier oder Nester sowie sonstige Brut- und
Wohnstätten wild lebender Tiere fortzunehmen oder
zu beschädigen;

8. in die bestehenden Verhältnisse im Wasserhaushalt in
der Art einzugreifen, dass es zu einer verstärkten Ent-
wässerung des Schutzgebietes oder von Teilflächen
kommen kann;

9. Abwässer in die vorhandenen Wasserläufe oder Was-
serflächen einzuleiten oder im Boden zu versickern;

10. Stoffe aller Art, wie z. B. Müll, Schutt, Gartenabfälle,
land- und forstwirtschaftliche Abfälle sowie Bodenbe-
standteile zu lagern, aufzuschütten oder einzubringen;

11. die Oker und ihre Nebengewässer mit Booten und
sonstigen Wasserfahrzeugen einschließlich Modell-
booten und sonstigen Sport- oder Freizeitgeräten zu
befahren, Boote am Ufer festzumachen. Die Verwen-
dung von Booten zur nachhaltigen Bewirtschaftung
von Gewässern und zu wissenschaftlichen Zwecken
bleibt freigestellt;

12. Bohrungen aller Art niederzubringen oder Sprengun-
gen vorzunehmen;

13. zu zelten, zu lagern, zu grillen, zu baden und zu tau-
chen;

14. in den Vienenburger Kiesteichen (Kartenblatt 14) süd-
lich des Krähenbergs und im Wiedelaher See (Blatt 8)
im FFH- und EU-Vogelschutzgebiet zu angeln;

15. Pflanzen anzusiedeln oder auszubringen und Tiere in
das Gebiet einzubringen oder auszusetzen; ausgenom-
men ist der Fischbesatz nach guter fachlicher Praxis
gemäß den Vorgaben des NFischG;

16. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Auf-
oder Abspülungen oder Abgrabungen vorzunehmen;

17. Straßen, Wege, Plätze jeder Art oder sonstige Ver-
kehrsflächen anzulegen oder wesentlich zu ändern;

18. Leitungen jeder Art zu verlegen, Masten, Einfriedigun-
gen oder Einzäunungen zu errichten oder bestehende
Einrichtungen oder Anlagen dieser Art wesentlich zu
ändern; ausgenommen von diesem Verbot ist die Er-
richtung und der Abbau von Wildschutzzäunen;

19. bauliche Anlagen, auch wenn sie keiner Genehmi-
gung nach der Landesbauordnung bedürfen, zu er-
richten oder wesentlich zu ändern;

20. Gewässer i. S. des § 67 des Wasserhaushaltsgesetzes
auszubauen oder Maßnahmen durchzuführen, die den
Wasserstand oder den Wasserabfluss oder die Fließge-
schwindigkeit nicht nur unerheblich verändern, oder
Stoffe einzubringen, einzuleiten, zu entnehmen oder
andere Maßnahmen vorzunehmen, die geeignet sind,
die physikalische, chemische oder biologische Beschaf-
fenheit der Gewässer nachteilig zu verändern;

21. Hecken, Bäume oder Gehölze außerhalb des Waldes,
Tümpel oder Teiche sowie landschaftlich bzw. erdge-
schichtlich bemerkenswerte Erscheinungen wie z. B.
Findlinge oder Felsblöcke zu verändern oder zu besei-
tigen;

22. gentechnisch veränderte Organismen einzubringen.

§ 4

Erlaubnisvorbehalte

(1) In dem NSG bedürfen unbeschadet anderer öffentlich-
rechtlicher Genehmigungen folgende Handlungen der vor-
herigen Erlaubnis durch die untere Naturschutzbehörde,
soweit sie nicht unter einen Verbotstatbestand des § 3 fal-
len oder gemäß § 6 freigestellt sind:

1. Erstaufforstungen vorzunehmen sowie Anpflanzun-
gen von Weihnachtsbaumkulturen, Kurzumtriebsplan-
tagen oder anderen Sonderkulturen anzulegen,

2. organisierte Veranstaltungen durchzuführen,

3. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen; ausgenommen sind
Tafeln zur Kennzeichnung des NSG sowie Hinweis-
und Warntafeln aufgrund anderer Rechtsvorschriften.

(2) Die Erlaubnis wird auf Antrag erteilt, wenn die beantragte
Maßnahme dem Schutzgegenstand und dem Schutzzweck
gemäß § 2 nicht zuwiderläuft.

(3) Die Erlaubnis kann gemäß § 36 Verwaltungsverfahrensge-
setz mit Nebenbestimmungen versehen werden, die geeig-
net sind, Beeinträchtigungen oder Gefährdungen des NSG,
einzelner seiner Bestandteile oder seines Schutzzwecks
entgegenzuwirken.

§ 5

Anzeigepflicht

Für Maßnahmen, die der Anzeige bei der unteren Natur-
schutzbehörde bedürfen, sind dieser rechtzeitig, mindestens
jedoch einen Monat vor der Durchführung der Maßnahme,
Unterlagen vorzulegen, aus denen die durchzuführende Maß-
nahme hervorgeht. Im Einzelfall kann die Vorlage einer detail-
lierten Beschreibung des Durchführungsortes sowie der ge-
planten Art und Weise erforderlich sein.

§ 6

Freistellungen

(1) Die in den Abätzen 2 bis 7 aufgeführten Handlungen oder
Nutzungen sind von den Regelungen der §§ 3 und 4 die-
ser Verordnung freigestellt.
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(2) Allgemein freigestellt sind

1. das Betreten und Befahren des Gebietes durch die Ei-
gentümer und Nutzungsberechtigten sowie deren
Beauftragte zur rechtmäßigen Nutzung oder Bewirt-
schaftung der Grundstücke;

2. das Betreten und Befahren des NSG zur Erfüllung
dienstlicher oder wissenschaftlicher Aufgaben
a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden und

deren Beauftragte,

b) durch andere Behörden und öffentliche Stellen so-
wie deren Beauftragte,

c) durch Bedienstete der Nds. Landesforsten zur
Durchführung von Veranstaltungen auf eigenen
Flächen, welche dem gesetzlichen Bildungsauf-
trag unterliegen;

3. wissenschaftliche und sonstige Untersuchungen und
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur natur-
nahen Entwicklung des NSG einschließlich Maßnah-
men der Besucherlenkung und der Umweltbildung,
die nach Anzeige oder im Auftrage der Naturschutz-
behörde durchgeführt werden;

4. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung an und
in Gewässern zweiter Ordnung und dritter Ordnung
nach den Grundsätzen des WHG und des NWG un-
ter besonderer Berücksichtigung der Erhaltungsziele
für die FFH-Lebensraumtypen sowie der Lebensräu-
me wertbestimmender und weiterer Vogelarten im
europäischen Vogelschutzgebiet gemäß § 2 dieser
NSG-Verordnung nach einer vorherigen Anzeige ge-
mäß § 5; bei unvorhersehbaren Ereignissen sind So-
fortmaßnahmen zur Gewährleistung des ordnungs-
gemäßen und gefahrlosen Wasserabflusses freige-
stellt. Die Maßnahme wird im Nachhinein innerhalb
von 10 Werktagen bei der unteren Naturschutzbe-
hörde angezeigt;

5. die Unterhaltung der vorhandenen Hochwasser-
schutzanlagen, soweit dies zum Hochwasserschutz
erforderlich ist, nach vorheriger Anzeige (mit An-
gabe von Ausführungszeitpunkt und -weise) gemäß
§ 5 dieser Verordnung;

6. die Unterhaltung der vorhandenen Wege und Stra-
ßen, sofern sie der Wiederherstellung des bisherigen
Zustandes dient und soweit dies für die freigestellten
Nutzungen erforderlich ist; Hochofenschlacke, ge-
schredderter Asphalt sowie Bau- und Ziegelschutt
dürfen nicht zur Wegebefestigung verwendet wer-
den, dies gilt nicht für den forstwirtschaftlichen We-
gebau gemäß § 6 Abs. 5 Nr. 1 i);

7. die fachgerechte Pflege von Hecken und Gehölzen
außerhalb des Waldes in der Zeit vom 01.10. bis
28.02. des jeweils darauffolgenden Jahres, nach vor-
heriger Anzeige gemäß § 5 dieser Verordnung;

8. die ordnungsgemäße imkerliche Nutzung ohne mit
dem Boden fest verbundene bauliche Anlagen;

9. der Betrieb, die Unterhaltung und die Instandset-
zung der bestehenden ver- und entsorgungstechni-
schen Anlagen und Leitungen, nach vorheriger An-
zeige bei der Naturschutzbehörde gemäß § 5; unauf-
schiebbare Maßnahmen zur Störungsbeseitigung kön-
nen jederzeit durchgeführt werden, sind aber unver-
züglich bei der zuständigen Naturschutzbehörde an-
zuzeigen;

10. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der
bestehenden rechtmäßigen Anlagen und Einrichtun-
gen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang;

11. Feldrundfahrten, welche der Besichtigung der Eigen-
tums- und Bewirtschaftungsflächen dienen.

(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd
nach folgenden Vorgaben:

1. die Neuanlage von

a) Wildäckern, Wildäsungsflächen, Futterplätzen und
Hegebüschen,

b) mit dem Boden fest verbundenen jagdwirtschaftli-
chen Einrichtungen (wie z. B. Hochsitzen) sowie
anderen jagdwirtschaftlichen Einrichtungen in nicht
ortsüblicher landschaftsangepasster Art, nach An-
zeige gemäß § 5 bei der zuständigen Naturschutz-
behörde.

2. Von der Freistellung ausgenommen ist die Jagd

a) auf Wasserfederwild im NSG,

b) mit nicht selektiv fangenden Totschlagfallen.

(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche
Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis und nach fol-
genden Vorgaben:

1. die Nutzung der rechtmäßig bestehenden Ackerflä-
chen in der bisher üblichen Weise, jedoch mit den
Einschränkungen aus Nr. 3 g) und h);

2. die Umwandlung von Acker in Grünland und die an-
schließende Nutzung gemäß Nr. 3;

3. die Nutzung von Dauergrünland, jedoch

a) ohne Umwandlung von Grünland in Acker,

b) ohne Veränderung der natürlichen Oberflächen-
gestalt insbesondere durch Verfüllen von Boden-
senken, -mulden und -rinnen und durch Eineb-
nung und Planierung, ohne Grünlanderneuerung
und ohne Umbruch; keine Über- oder Nachsaaten,
die Beseitigung von Wildschäden ist durch Über-
oder Nachsaaten ausschließlich im Scheiben- oder
Schlitzdrillverfahren nur mit für den Lebensraum-
typ typischen Gräsern und Kräutern mit Zustim-
mung der Naturschutzbehörde zulässig; weiterge-
hende Maßnahmen zur Beseitigung von Beeinträch-
tigungen der Grasnarbe durch Vertritt oder ver-
gleichbare Schädigungen, sind mit Zustimmung
der zuständigen Naturschutzbehörde zulässig,

c) ohne zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen; er-
forderliche Unterhaltungsmaßnahmen an vorhan-
denen Drainagen und Drainageausmündungen so-
wie der Ersatz von Drainagen durch solche glei-
cher Leistungsfähigkeit sind jedoch nach vorheri-
ger Anzeige gemäß § 5 zulässig,

d) ohne die Anlage von Mieten,

e) ohne Anwendung von Bioziden und anderen Pflan-
zenbehandlungsmitteln; eine fachgerechte horst-
weise Bekämpfung von Problemunkräutern oder
Schaderregern ist mit Zustimmung der zuständi-
gen Naturschutzbehörde zulässig,

f) Düngung erst nach dem ersten Schnitt mit max.
Rein-N-Gabe von 60 kg/ha/a,

g) ohne organische Düngung außer Festmist,

h) ohne Nachbeweidung; zulässig bleibt die Nachbe-
weidung mit Pferden ohne Zufütterung,

i) mit Ausbringung von Flüssigdünger nur unter der
Verwendung emissionsarmer Ausbringungsverfah-
ren,

j) ohne Schweine- und Geflügelhaltung und ohne die
Ausbringung von Geflügelkot und sonstigen Ab-
fällen aus der Geflügelhaltung,

k) ohne Mahd von Wiesen in der Zeit vom 01.01. bis
30.06. eines jeden Jahres,

l) ohne Mahd von Flächen, auf denen Wachtelkönige
nachgewiesen worden sind, vor dem 16.08.,

m) die Mahd ist einseitig oder von innen nach außen
durchzuführen,

n) ohne Liegenlassen von Mähgut; sofern der Grasbe-
wuchs im Oktober nochmals zu kürzen, die Auf-
wuchsmenge aber zu gering ist, als das sie tech-
nisch abgefahren werden könnte, kann das Mäh-
gut auf der Fläche verbleiben,

o) ohne das Schleppen und Walzen der Flächen in
der Zeit vom 31.03. bis 30.06. bzw. bis 16.08. eines
jeden Jahres, wenn auf den Flächen Wachtelköni-
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ge nachgewiesen worden sind; mit Zustimmung
der zuständigen Naturschutzbehörde kann das
Schleppen und Walzen auch nach dem 31.03.
durchgeführt werden, wenn es vorher witterungs-
bedingt nicht möglich war,

p) ohne Viehauftrieb und -abtrieb in der Zeit vom
31.03. bis 30.06. bzw. bis 16.08. eines jeden Jah-
res, wenn auf den Flächen Wachtelkönige nachge-
wiesen worden sind,

q) ohne die Errichtung und den Betrieb offener Vieh-
tränken an Gewässern; die Entnahme von Wasser
aus Fließ- und Stillgewässern zum Betrieb von
Weidepumpen ist jedoch freigestellt,

r) mit Unterhaltung und Instandsetzung bestehender
Weidezäune und Viehtränken; deren Neuerrichtung
in ortsüblicher Weise,

s) mit Auszäunung der Gewässer bei Beweidung;

4. für die Nutzung der mageren Flachlandmähwiesen
(LRT 6510) gelten zusätzlich zu 3. die im Anhang D
unter Punkt 6 beschriebenen Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen.

(5) Freigestellt ist die natur- und landschaftsverträgliche Forst-
wirtschaft einschließlich der Errichtung und Unterhal-
tung von Zäunen und Gattern im Privat-, Genossenschafts-,
Kommunal- und Landeswald i. S. des § 11 NWaldLG und
nach folgenden aus dem Schutzzweck hergeleiteten Vor-
gaben:

1. auf allen Waldflächen mit wertbestimmenden Le-
bensraumtypen soweit

a) ein Kahlschlag unterbleibt und die Holzentnahme
nur einzelstammweise oder durch Femel- oder
Lochhieb vollzogen wird,

b) auf befahrungsempfindlichen Standorten und in
Altholzbeständen die Feinerschließungslinien einen
Mindestabstand der Gassenmitten von 40 m zu-
einander haben,

c) eine Befahrung außerhalb von Wegen und Feiner-
schließungslinien unterbleibt, ausgenommen sind
Maßnahmen zur Vorbereitung der Verjüngung,

d) in Altholzbeständen die Holzentnahme und die
Pflege in der Zeit vom 1. März bis zum 31. August
nur mit Erlaubnis der Naturschutzbehörde erfolgt,

e) eine Düngung unterbleibt,

f) eine Bodenbearbeitung unterbleibt, wenn diese nicht
mindestens einen Monat vorher der Naturschutz-
behörde angezeigt worden ist, ausgenommen ist
eine zur Einleitung einer natürlichen Verjüngung
erforderliche plätzeweise Bodenverwundung,

g) eine Bodenschutzkalkung unterbleibt, wenn diese
nicht mindestens einen Monat vorher der Natur-
schutzbehörde angezeigt worden ist,

h) ein flächiger Einsatz von Herbiziden und Fungizi-
den vollständig unterbleibt und von sonstigen Pflan-
zenschutzmitteln dann unterbleibt, wenn dieser
nicht mindestens 10 Werktage vorher der Natur-
schutzbehörde angezeigt worden und eine erhebli-
che Beeinträchtigung i. S. des § 33 Abs. 1 Satz 1
und des § 34 Abs. 1 BNatSchG nachvollziehbar be-
legt ausgeschlossen ist,

i) eine Instandsetzung von Wegen unterbleibt, wenn
diese nicht mindestens einen Monat vorher der
Naturschutzbehörde angezeigt worden ist; freige-
stellt bleibt die Wegeunterhaltung einschließlich
des Einbaus von nicht mehr als 100 kg milieuange-
passtem Material pro Quadratmeter,

j) ein Neu- oder Ausbau von Wegen nur mit Erlaub-
nis der Naturschutzbehörde erfolgt,

k) eine Entwässerungsmaßnahme nur mit Erlaubnis
der Naturschutzbehörde erfolgt;

2. auf Waldflächen mit wertbestimmenden Lebensraum-
typen, die nach dem Ergebnis der Basiserfassung den
Erhaltungszustand „B“ oder „C“ aufweisen, nur, wenn

1. beim Holzeinschlag und bei der Pflege

a) ein Altholzanteil von mindestens 20 % der Le-
bensraumtypfläche der jeweiligen Eigentüme-
rin oder des jeweiligen Eigentümers erhalten
bleibt oder entwickelt wird,

b) je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche der
jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen
Eigentümers drei lebende Altholzbäume dauer-
haft als Habitatbäume markiert und bis zum
natürlichen Zerfall belassen oder bei Fehlen
von Altholzbäumen auf 5 % der Lebensraum-
typfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des
jeweiligen Eigentümers ab der dritten Durch-
forstung Teilflächen zur Entwicklung von Ha-
bitatbäumen dauerhaft markiert werden (Habi-
tatbaumanwärter); artenschutzrechtliche Rege-
lungen zum Schutz von Horst- und Höhlen-
bäumen bleiben unberührt,

c) je vollem Hektar Lebensraumtypfläche der je-
weiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Ei-
gentümers mindestens zwei Stück stehendes
oder liegendes starkes Totholz bis zum natürli-
chen Zerfall belassen werden,

d) auf mindestens 80 % der Lebensraumtypfläche
der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweili-
gen Eigentümers lebensraumtypische Baumar-
ten erhalten bleiben oder entwickelt werden,

2. bei künstlicher Verjüngung

1. ausschließlich lebensraumtypische Baumarten
und dabei auf mindestens 80 % der Verjüngungs-
fläche lebensraumtypische Hauptbaumarten (nur
LRT 91E0*),

2. auf mindestens 90 % der Verjüngungsfläche le-
bensraumtypische Baumarten (nur LRT 9130)

angepflanzt oder gesät werden;

3. auf Waldflächen mit wertbestimmenden Lebensraum-
typen, die nach dem Ergebnis der Basiserfassung den
Erhaltungszustand „A“ aufweisen, soweit

1. beim Holzeinschlag und bei der Pflege

a) ein Altholzanteil von mindestens 35 % der Le-
bensraumtypfläche der jeweiligen Eigentüme-
rin oder des jeweiligen Eigentümers erhalten
bleibt,

b) je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche der
jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Ei-
gentümers mindestens sechs lebende Altholz-
bäume dauerhaft als Habitatbäume markiert und
bis zum natürlichen Zerfall belassen werden;
artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz
von Horst- und Höhlenbäumen bleiben unbe-
rührt,

c) je vollem Hektar Lebensraumtypfläche der je-
weiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Ei-
gentümers mindestens drei Stück stehendes
oder liegendes starkes Totholz bis zum natürli-
chen Zerfall belassen werden,

d) auf mindestens 90 % der Lebensraumtypfläche
der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweili-
gen Eigentümers lebensraumtypische Baumar-
ten erhalten bleiben,

2. bei künstlicher Verjüngung lebensraumtypische
Baumarten und auf mindestens 90 % der Verjün-
gungsfläche lebensraumtypische Hauptbaumarten
angepflanzt oder gesät werden.

(6) Freigestellt sind die ordnungsgemäße fischereiliche Nut-
zung und Hege der Oker, Ecker und ihrer Nebengewässer
sowie der Stillgewässer durch den jeweiligen Fischerei-
pächter bzw. Eigentümer in der bisherigen Art und im
bisherigen Umfang und nach folgenden Vorgaben:
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1. Ausübung der Angelfischerei nur unter größtmögli-
cher Schonung der natürlich vorkommenden Wasser-
und Schwimmblattvegetation sowie des natürlichen
Uferbewuchses,

2. ohne Einrichtung befestigter Angelplätze und ohne
Schaffung neuer Pfade,

3. ohne Ausübung der Angelfischerei in Altarmen ohne
Strömung und Altwässern in der Zeit vom 01.04. bis
30.06. eines jeden Jahres,

4. ohne den Einsatz von Reusen, Netzen, Garnen etc.
zum Fischfang ist verboten, sofern diese Maßnahme
nicht zur Bewirtschaftung der Aufzuchtgewässer, zur
Erfüllung des Hege- und Pflegezwecks oder zu wissen-
schaftlichen Zwecken erfolgt. Sofern Reusen zur Be-
wirtschaftung der Aufzuchtgewässer, zur Erfüllung
des Hege- und Pflegezwecks oder zu wissenschaftlichen
Zwecken eingesetzt werden, sind diese mit Otter-
schutzkreuzen auszustatten,

5. Angeln an 20 bestehenden und festgelegten Angel-
plätzen am Wiedelaher See außerhalb des EU-Vogel-
schutzgebietes gemäß Anhang C. Anhang C ist Be-
standteil dieser Verordnung.

Ausgenommen von der Freistellung sind die unter § 3
Abs. 3 Nr. 14 genannten Stillgewässer (Vienenburger Kies-
teiche südlich des Krähenberges und Wiedelaher See im
Geltungsbereich des FFH- und EU-Vogelschutzgebietes).

(7) Freigestellt ist das Tauchen im Wiedelaher See außerhalb
des EU-Vogelschutzgebietes im mit der Benutzungsord-
nung vom 06.06.2012 festgelegten Umfang.

(8) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den in den
Absätzen 2 bis 6 genannten Fällen im Rahmen ihrer Er-
laubniserteilung oder im Rahmen des Anzeigeverfahrens
gemäß § 5 Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausfüh-
rungsweise treffen, die geeignet sind, Beeinträchtigungen
oder Gefährdungen des NSG, einzelner seiner Bestand-
teile oder seines Schutzzwecks entgegenzuwirken.

(9) Weitergehende Vorschriften des § 30 BNatSchG und des
§ 24 Abs. 1 NAGBNatSchG sowie die artenschutzrechtli-
chen Bestimmungen der §§ 44 ff. BNatSchG bleiben un-
berührt.

(10) Bestehende behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder
sonstige Verwaltungsakte bleiben unberührt.

§ 7

FFH-Verträglichkeitsprüfung

(1) Vor der Durchführung von Vorhaben, Handlungen oder
Maßnahmen im FFH-Gebiet oder im EU-Vogelschutzge-
biet, auch wenn diese in den §§ 4 bis 6 dieser Verordnung
aufgeführt sind, ist zu prüfen, ob es sich um Projekte oder
Pläne i. S. des Artikels 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie handelt.

(2) Projekte oder Pläne sind gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG vor
ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglich-
keit mit den Erhaltungszielen nach § 2 Abs. 5 und dem
Anhang A dieser Verordnung zu überprüfen, wenn sie ein-
zeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten
oder Plänen geeignet sind, das FFH-Gebiet oder das EU-
Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen, und nicht
unmittelbar der Verwaltung des Gebietes dienen.

§ 8

Befreiung

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige
Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 67 BNatSchG
i. V. m. § 41 NAGBNatSchG eine Befreiung gewähren.

(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten
kann gewährt werden, wenn sie sich im Rahmen der Prüfung
nach § 34 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 26 NAGBNatSchG
als mit dem Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar er-
weisen oder die Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 bis 6
BNatSchG erfüllt sind.

§ 9

Anordnungsbefugnis

Gemäß § 3 BNatSchG und § 2 Abs. 1 NAGBNatSchG trifft die
zuständige Naturschutzbehörde nach pflichtgemäßem Ermes-
sen die im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen, wenn gegen
die Verbote des § 3, die Erlaubnisvorbehalte des § 4, die An-
zeigepflichten nach § 5 oder die Vorgaben für die Freistellun-
gen nach § 6 verstoßen wurde.

Sind Natur oder Landschaft rechtswidrig zerstört, beschädigt
oder verändert worden, kann die Naturschutzbehörde gemäß
§ 2 Abs. 2 NAGBNatSchG auch die Wiederherstellung des bis-
herigen Zustandes anordnen.

§ 10

Schutz, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

(1) Zur Kennzeichnung des NSG und seiner Wege sowie zur
weiteren Information über das NSG ist von den Eigentü-
mern und sonstigen Nutzungsberechtigten das Aufstellen
von Schildern zu dulden.

(2) Dem Schutzzweck dienende Maßnahmen können gemäß
§ 15 Abs. 1 NAGBNatSchG im Einzelfall angeordnet wer-
den. Dies gilt insbesondere für

1. Maßnahmen zur Wiederherstellung naturnaher Räume
sowie Renaturierungsmaßnahmen im Bereich der Ge-
wässer,

2. Maßnahmen zur Verbesserung bzw. Sicherung der
Wasserqualität der Gewässer,

3. Maßnahmen zur Pflege und Erweiterung von extensiv
genutzten Grünländern,

4. Maßnahmen zur Pflege, naturnahen Entwicklung und
Erweiterung auen- bzw. niederungstypischer Lebens-
räume,

5. Maßnahmen zur Pflege, naturnahen Entwicklung und
Erweiterung weiterer gebietstypischer Lebensräume.

(3) Die Lage der FFH-Lebensraumtypen außerhalb der Lan-
desforstflächen ist in den Karten im Anhang D, welcher
Bestandteil dieser Verordnung ist, dokumentiert. Mögliche
Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung, Pflege und
Entwicklung dieser FFH-Lebensraumtypen und bestimm-
ter wertbestimmender Tierarten, soweit diese zur Erhal-
tung oder Erreichung des günstigen Erhaltungszustandes
erforderlich sind, werden ebenfalls im Anhang D beschrie-
ben. Die Maßnahmen nach Anhang D können gemäß § 32
Abs. 5 BNatSchG — soweit erforderlich — in einem Be-
wirtschaftungs- bzw. in einem Managementplan für das
NSG präzisiert festgelegt werden. Für Landesforstflächen
sind die Maßnahmen im jeweiligen Forsteinrichtungswerk
beschrieben.

(4) Das Durchführen von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
ist von den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberech-
tigten zu dulden.

(5) Die in den §§ 3, 4 und 5 dieser Verordnung enthaltenen
Regelungen entsprechen Maßnahmen zur Erhaltung eines
günstigen Erhaltungszustandes der im NSG vorkommen-
den FFH-Lebensraumtypen/Anhang II-Arten/Vogelarten
gemäß dem Anhang I der Vogelschutzrichtlinie.

§ 11

Erschwernisausgleich

Der Erschwernisausgleich nach § 42 Abs. 4 und 5 NAGBNatSchG
richtet sich nach den Vorschriften der Erschwernisausgleichs-
verordnung-Wald (EA-VO Wald) vom 31.05.2016 (Nds. GVBl.
Nr. 6/2016, S. 106) oder der Erschwernisausgleichsverord-
nung-Grünland (EA-VO Grünland) vom 21.02.2014 (Nds. GVBl.
Nr. 4, S. 61) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 12

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig gemäß § 69 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. § 43
Abs. 3 Nr. 1 NAGBNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig entgegen § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG Handlun-
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gen vornimmt, die das NSG oder einen seiner Bestandteile
zerstören, beschädigen oder verändern.

(2) Ordnungswidrig gemäß § 69 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. § 43
Abs. 3 Nr. 4 NAGBNatSchG oder gemäß § 69 Abs. 3 Nr. 6
BNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen
die Bestimmungen der §§ 3 und 4 der Verordnung verstößt,
ohne dass die erforderliche Anzeige gemäß § 5 erfolgt ist
oder die erforderliche Erlaubnis gemäß § 4 oder eine Be-
freiung nach § 8 dieser Verordnung gewährt wurde.

(3) Ordnungswidrig gemäß § 69 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. § 43
Abs. 3 Nr. 7 NAGBNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig entgegen § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG das NSG
außerhalb der Wege betritt.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 43 Abs. 4
NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu einer Höhe von
50.000 € geahndet werden.

§ 13

Strafbarkeit

(1) Die in § 329 Abs. 3 Strafgesetzbuch aufgeführten Handlun-
gen werden, wenn sie den Schutzzweck der Verordnung
nicht unerheblich beeinträchtigen, als Straftaten verfolgt.

(2) Die Straftat wird gemäß § 329 Abs. 3 Strafgesetzbuch mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft, in besonders schweren Fällen einer vorsätzlichen
Tat nach § 330 Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu zehn Jahren. 

§ 14

Aufhebung von Rechtsvorschriften

(1) Die Verordnungen über das NSG „Vienenburger Kies-
teiche“ im Landkreis Goslar vom 10.10.1979 und das
NSG „Okertal“ in den Landkreisen Goslar und Wolfenbüt-
tel vom 11.05.1982 einschließlich der Änderung vom
28.12.1990 werden aufgehoben.

(2) Die Landschaftsschutzgebietsverordnung „Harz (Landkreis
Goslar)“ wird insoweit partiell aufgehoben, als dass sie ge-
bietlich durch diese NSG-Verordnung berührt wird. 

§ 15

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01.05.2017, nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt des Landkreises Wolfenbüttel und der
Veröffentlichung im Nds. Ministerialblatt, in Kraft.

Goslar, den 17.03.2017

LANDKREIS GOSLAR

DER LANDRAT

gez.

Thomas Brych
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Anhang A

zu § 2 Abs. 5 und Abs. 6 der NSG-Verordnung

Erhaltungsziele gemäß § 2 Abs. 5 dieser Verordnung sind die
Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung eines günstigen
Erhaltungszustandes

(Allgemeine Erhaltungsziele)
1. der Habitate der im Vogelschutzgebiet wertbestimmenden

Vogelarten Eisvogel (Anhang I-Art gemäß Artikel 4 Abs. 1
Vogelschutzrichtlinie) und Mittelsäger (Zugvogelart gemäß
Artikel 4 Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie)
a) als naturnahe, klare, fischreiche und durchgängige Fließ-

gewässer des Berglandes, insbesondere der Oker, mit
einem mäandrierenden Verlauf, naturnaher Fließgewäs-
serdynamik, unterschiedlichen Wassertiefen, wechseln-

den Geröll- und Schotterbänken, Prall- und Gleitufern
sowie mit zum Teil steil aufragenden, bewachsenen Tal-
hängen,

b) als naturnahe Uferbereiche mit einem Mosaik aus Wei-
denauwäldern, hochstaudenreichen Schotterfluren und
schwermetallbeeinflussten Flussschotter-Magerrasen,

c) als Überschwemmungs- und Auwaldbereiche mit Flut-
mulden und störungsfreien Altwässern sowie naturnah
ausgebildeten Sekundärgewässern, darunter vorwiegend
durch Inseln und naturnahen Bewuchs strukturierte
Kiesteiche,

d) als klare, fischreiche, störungsfreie Stillgewässer;
2. sowie der Habitate der Brut- und Gastvogelarten gemäß

Nr. 5, die einen maßgeblichen avifaunistischen Bestand-
teil des Vogelschutzgebietes darstellen;

(Spezielle Erhaltungsziele)
3. insbesondere der wertbestimmenden Anhang I-Art (Artikel 4

Abs. 1 Vogelschutzrichtlinie)

Eisvogel (Alcedo atthis)
Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung

— eines naturnahen, vorwiegend schnell fließenden, durch-
gängigen und fischreichen Berglandflusses Oker mit einer
natürlichen Fließgewässerdynamik, wechselnden Geröll-
und Schotterbänken und wechselnden Wassertiefen, Prall-
und Gleitufern und guter Wasserqualität,

— von Ansitzwarten (Äste und Zweige) am Ufer und über dem
Wasserkörper,

— störungsfreier Brutplätze an Steilufern mit Gehölzüberstand
entlang der Oker und an Stillgewässern,

— naturnaher, von störungsfreien, fischreichen Stillgewäs-
sern durchsetzter Auenbereiche,

— störungsfreier, grundwassergespeister, in den Wintermo-
naten meist eisfreier, außerhalb des Überschwemmungs-
bereichs gelegener Stillgewässer mit guter Wasserqualität
als zusätzliche Nahrungshabitate und als Ausweichgewäs-
ser bei starker Wassertrübung der Oker;

4. insbesondere der wertbestimmenden Zugvogelart (Artikel 4
Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie) 

Mittelsäger (Mergus serrator)
Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung
— störungsfreier Brut-, Aufzucht- und kleinfischreicher

Nahrungshabitate in und an der Oker, die gemeinsam
mit der Innerste das einzige mitteleuropäische Binnen-
landvorkommen in Niedersachsen und das südlichste
Vorkommen der Art in Niedersachsen aufweist,

— eines naturnahen, vorwiegend schnell fließenden, mä-
andrierenden Berglandflusses Oker mit einer naturna-
hen Fließgewässerdynamik einschließlich wechselnder
Fließgeschwindigkeiten und weiträumiger Überschwem-
mungsflächen sowie mit einer naturnahen Ufervegeta-
tion und guter Wasserqualität,

— naturnaher Wasserstandsverhältnisse, die u. a. ein aus-
reichendes Kleinfischangebot, insbesondere zu Zeiten
der Jungenaufzucht, sicherstellen,

— von wechselnden Wassertiefen und Geröll- und Schotter-
bänken,

— naturnaher, teilweise offener Überschwemmungsberei-
che sowie naturnaher Auwaldbereiche mit störungs-
freien Altwässern, naturnah ausgebildeten Sekundär-
gewässern und störungsarmen Kiesteichen, die vorwie-
gend durch Inseln und naturnahen Bewuchs struktu-
riert sind,

— von über dem Wasser hängenden Ästen,
— störungsfreier Sekundärgewässer als Rastplätze bei der

Ankunft im Brutgebiet, als Mauserplätze und als Aus-
weichgewässer;

5. sowie der folgenden Vogelarten, die einen maßgeblichen
avifaunistischen Bestandteil des Vogelschutzgebietes dar-
stellen:
a) Haubentaucher (Podiceps cristatus)

durch Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung grö-
ßerer, offener, fischreicher Stillgewässer mit während
der Brutzeit störungsarmen Schilfgürteln als Bruthabi-
tate, geringen Wasserstandsschwankungen während der
Brutzeit und einer den Ansprüchen der Art förderli-
chen Wasserqualität,
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b) Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
durch Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung reich
strukturierter, unterholzreicher Laub- und Mischwäl-
der, Auwälder, Feuchtgebiete, naturnaher Waldrand-
strukturen, strukturreicher Gebüsche mit teilweise
offenen Bodenbereichen und strukturreicher Stauden-
säume sowie die Bereitstellung eines ausreichenden
Nahrungsangebotes,

c) Neuntöter (Lanius collurio)
durch Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung
offener, strukturreicher Auenbereiche mit locker mit
Feuchtgebüschen bewachsenen Grünland- und Mager-
rasenflächen und lichten Waldrändern als störungsarme
Brut- und Nahrungshabitate sowie durch Förderung ei-
ner artenreichen Großinsektenfauna,

d) Pirol (Oriolus oriolus)
durch Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung
naturnaher Habitate wie Auwälder und feuchte Laub-
wälder, alte Obstgärten, Feldgehölze und andere geeig-
nete Laubholzbestände sowie durch die Sicherstellung
einer für den langfristigen Fortbestand der Art geeigne-
ten Nahrungssituation,

e) Rohrweihe (Circus aeruginosus)
durch Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung
offener, naturnaher Fließ- und Stillgewässer mit groß-
flächigen Röhrichten, Verlandungs- und Schwimmblatt-
zonen, auch kleinflächigerer Feuchtbiotope mit Röh-
richtbeständen innerhalb intensiv genutzter Kultur-
landschaften, störungsfreier Brutplätze und einer viel-
fältigen und ausreichenden Nahrungsgrundlage (Nager,
Wasser- und Wiesenvögel, Amphibien),

f) Rot- und Schwarzmilan (Milvus milvus, Milvus migrans)
durch Erhaltung und Wiederherstellung von optimalen
Bruthabitaten, darunter aus Altholzbeständen aus Laub-
holz und kleineren Gehölzgruppen mit reich struktu-
riertem Umland, und von Nahrungshabitaten in räum-
lichem Verbund (z. B. Feuchtgrünland, Altholzbestän-
de im Umfeld nahrungsreicher Gewässer), durch den
Schutz der Brutplätze vor Störungen (Nestschutz, Ru-
hezonen im weiten Umfeld um die Nestbäume), durch
Entschärfung gefährlicher Strommasten und Freilei-
tungen im weiten Umfeld besetzter Reviere und durch
Eindämmung der Gefährdung durch illegale Verfol-
gung (z. B. Abschuss und Vergiftung),

g) Zwergtaucher (Podiceps ruficollis)
durch Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung
von Feuchtgebieten mit offener Wasserfläche und gut
ausgebildeter Ufer- und Röhrichtvegetation sowie Klein-
gewässern, von naturnahen Fließgewässern (einschließ-
lich der Altarme) und von beruhigten Brutplätzen an
geeigneten Gewässern.

Erhaltungsziele gemäß § 2 Abs. 6 dieser Verordnung sind die
Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung eines günstigen
Erhaltungszustandes folgender Lebensräume:

(Allgemeine Erhaltungsziele)
1. durch die Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung

a) naturnaher Fließgewässer, darunter 
i. die Oker als naturnah strukturierter Berglandfluss,

unter anderem mit Uferabbrüchen, Schotterinseln,
Flussschotterfluren sowie ihrer Aue, mit gebietsty-
pischen Uferstaudenfluren, naturnahen Weiden-Au-
wäldern, Feuchtgebüschen und naturnahen Stillge-
wässern sowie der gebietstypischen Vielfalt natur-
naher Biotopkomplexe am Talrand, darunter natur-
nahe, standortgerechte Wälder und mesophile Ge-
büsche,

ii. die Ecker als naturnah strukturierter Berglandbach,
mit bachbegleitenden Erlen- und Eschen-Auwäldern,

b) der Waldmeister-Buchenwälder im Bereich der Ecker,
in Verzahnung mit Eichen-Hainbuchenwäldern sowie
Erlen- und Eschen-Auwäldern,

c) der Oker und der Ecker als Lebensräume von herausra-
gender Bedeutung für Groppe und Bachneunauge,

d) artenreicher, großflächiger Schwermetallrasen auf Fluss-
schotter der Oker im Komplex mit Trockenrasen und
mageren Grasfluren sowie von Schwermetallrasen auf
Standorten ehemaliger Schlackenhalden entlang der
Ecker;

(Spezielle Erhaltungsziele)
2. des prioritären Lebensraumtyps (Anhang I FFH-Richtlinie)

*91E0 — Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung naturnaher,
feuchter bis nasser Weiden-Auwälder sowie naturnaher
(Erlen-) Weiden-Bachuferwälder und Erlen- und Eschen-
Auwälder, jeweils mit einem möglichst naturnahen Was-
serhaushalt, verschiedenen Waldentwicklungsphasen in
mosaikartiger Verzahnung und einer standortgerechten,
autochthonen Baumartenzusammensetzung sowie Erhal-
tung der typischen Krautschicht und Schutz vor Verdrän-
gung durch Neophyten. Erhaltung und Wiederherstellung
eines hohen Anteils von Alt- und Totholz, von Höhlen-
bäumen und von auetypischen Habitatstrukturen, wie Alt-
gewässer und Flutrinnen, feuchte Senken, Tümpel und
Verlichtungen. Die charakteristischen Tier- und Pflanzen-
arten der Auenwälder mit Erle, Esche, Weide kommen in
stabilen Populationen vor;

3. der weiteren wertbestimmenden Lebensraumtypen (An-
hang I FFH-Richtlinie)
3150 — Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillge-
wässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften
Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung naturnaher
Stillgewässer mit klarem bis leicht getrübtem, nährstoffrei-
chem Wasser sowie gut entwickelter Wasser- und Verlan-
dungsvegetation. Die charakteristischen Tier- und Pflan-
zenarten kommen in stabilen Populationen vor,

3260 — Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung des naturna-
hen Berglandflusses Oker sowie des naturnahen Bergland-
baches Ecker. Prägend für beide Fließgewässer sind un-
verbaute Ufer, ein vielgestaltiges Abflussprofil mit einer
ausgeprägten Breiten- und Tiefenvarianz, eine vielfältige,
gewässertypische, insbesondere hartsubstratreiche Sohl- und
Sedimentstruktur, eine gute Wasserqualität, eine weitge-
hend natürliche Dynamik des Abflussgeschehens, ein
durchgängiger, unbegradigter Verlauf, zumindest ab-
schnittsweise naturnaher Auwald bzw. ein beidseitiger
Gehölzsaum aus standorttypischen, autochthonen Arten
sowie eine gewässertypisch gut entwickelte Wasservegeta-
tion mit zum Teil flutenden Wassermoosen. Von besonde-
rer Bedeutung ist die Sicherung des funktionalen Zu-
sammenhangs mit den Biotopen der Ufer und der bei
Hochwasser überschwemmten Aue. Kennzeichnend für
den Bereich Oker sind zudem ausgedehnte Kies- und
Schotterbänke, kennzeichnend für die Ecker klares, strö-
mungs- und sauerstoffreiches Wasser. Die charakteristischen
Tier- und Pflanzenarten der jeweiligen Ausprägungen der
Fließgewässer kommen in stabilen Populationen vor,

6130 — Schwermetallrasen
Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung niedrigwüch-
siger, gehölzarmer, teilweise lückiger Schwermetallrasen
auf schwermetallhaltigem Flussschotter der Oker, mit
Übergängen zu Flussschotter-Trockenrasen sowie entlang
der Ecker auf Schlackenhalden ehemaliger traditioneller
Verhüttungen. Für beide Ausprägungen kennzeichnend
sind große Bestände charakteristischer Pflanzenarten der
Schwermetallrasen wie Galmei-Grasnelke, Galmei-Früh-
lings-Miere, Taubenkropf-Leimkraut und Flechten. Die Vor-
kommen auf Flussschotter sind durch die naturnahe Hoch-
wasserdynamik der Oker geprägt, die zur periodischen
Entstehung neuer Kiesbänke führt. Die charakteristischen
Tier- und Pflanzenarten kommen in stabilen Populationen
vor,

6430 — Feuchte Hochstaudenfluren
Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung artenreicher
Bach- und Uferstaudenfluren an Ufern, Waldsäumen und
in Schotterfluren. Schutz vor Verdrängung durch Neophy-
ten. Die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten kom-
men in stabilen Populationen vor,

6510 — Magere Flachlandmähwiesen
Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung artenreicher,
nicht oder wenig gedüngter Mähwiesen bzw. wiesenartiger
Extensivweiden auf von Natur aus mäßig feuchten bis mä-
ßig trockenen Standorten mit natürlichem Relief in land-
schaftstypischer Standortabfolge, vielfach im Komplex mit
Magerrasen oder Feuchtgrünland sowie mit landschafts-
typischen Gehölzen (Hecken, Gebüsche, Baumgruppen,
alte Obstbaumbestände). Die charakteristischen Tier- und
Pflanzenarten kommen in stabilen Populationen vor,
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9130 — Waldmeister-Buchenwälder
Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung naturnaher,
strukturreicher, unzerschnittener Waldmeister-Buchen-
wälder auf mehr oder weniger basenreichen, frischen bis
grundfeuchten, zum Teil wechselfeuchten Standorten mit
natürlichem Relief und intakter Bodenstruktur. Die Be-
stände umfassen verschiedene natürliche oder naturnahe
Entwicklungsphasen in mosaikartiger Struktur. Die Baum-
schicht wird von Rotbuche dominiert. Auf gut nährstoff-
versorgten Standorten sind zumindest phasenweise wei-
tere standortgerechte, einheimische und lebensraumtypi-
sche Baumarten wie Esche und Berg-Ahorn vertreten. In
Buchen-Mischwäldern, die aus Eichen-Hainbuchenwäl-
dern hervorgegangen sind, können auch Eichen und die
sonstigen typischen Baumarten von Eichen-Hainbuchen-
wäldern beteiligt sein. Die Krautschicht besteht aus den
standorttypischen, charakteristischen Arten mesophiler
Buchenwälder frischer bis feuchter Standorte, wie Busch-
windröschen, Waldmeister, Flattergras sowie teilweise
Bärlauch und Märzenbecher. Die Naturverjüngung der Bu-
che und ggf. standortgerechter Mischbaumarten ist ohne
Gatter möglich. Der Anteil von Altholz, Höhlenbäumen
und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie von star-
kem, liegendem und stehendem Totholz ist kontinuierlich
hoch. Die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten me-
sophiler Buchenwälder kommen in stabilen Populationen
vor;

4. der weiteren wertbestimmenden Tierarten (Anhang II
FFH-Richtlinie)
a) Groppe (Cottus gobio)

Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung einer vi-
talen, langfristig überlebensfähigen Population in na-
turnahen, durchgängigen, gehölzbestandenen, lebhaft
strömenden, sauerstoffreichen und sommerkühlen Fließ-
gewässern (Oker und Ecker), mit einer hartsubstratrei-
chen Sohle (Kies, Steine) und einem hohen Anteil an

Totholzelementen. Entwicklung und Erhaltung ver-
netzter Teillebensräume, die den Austausch von Indi-
viduen innerhalb der Gewässerläufe sowie zwischen
Haupt- und Nebengewässern ermöglichen, u. a. durch
die Verbesserung der Durchgängigkeit der Oker im Be-
reich oberhalb Vienenburgs,

b) Bachneunauge (Lampetra planeri)

Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung einer vi-
talen, langfristig überlebensfähigen Population in natur-
nahen, durchgängigen, gehölzbestandenen, sauberen und
lebhaft strömenden Fließgewässern (Oker und Ecker),
mit unverbauten Ufern und einer vielfältigen Sohl-
struktur, insbesondere einer engen Verzahnung von
kiesigen Bereichen als Laichareale und Feinsediment-
bänken als Larvalhabitate. Entwicklung und Erhaltung
vernetzter Teillebensräume, die sowohl geeignete Laich-
und Aufwuchshabitate verbinden als auch den Aus-
tausch von Individuen innerhalb der Gewässerläufe so-
wie zwischen Haupt- und Nebengewässern ermöglichen,
u. a. durch die Verbesserung der Durchgängigkeit der
Oker im Bereich oberhalb Vienenburgs,

c) Fischotter (Lutra lutra)

Erhalt und Förderung als vitale, langfristig überlebens-
fähige Population im Verbund mit den benachbarten
Gebieten, vor allem durch die Sicherung und die natur-
nahe Entwicklung und Unterhaltung im Bereich der
Fließgewässer Oker und Ecker sowie Still- und weitere
Nebengewässer (z. B. ehemalige Kiesteiche) einschließ-
lich der natürlichen nachhaltigen Nahrungsgrundlagen
mit zumindest abschnittsweiser Sicherung von Ruhe und
Störungsarmut; Förderung der gefahrenfreien Wander-
möglichkeiten entlang von Fließgewässern (z. B. Bermen
für Querungs- und Durchlassbauwerke, weite Licht-
raumprofile, Umfluter an Kreuzungsbauwerken, Ge-
wässerrandstreifen) und des Biotopverbunds.
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Anhang C zu Angelplätzen am Wiedelaher See gemäß § 4 Abs. 6 Nr. 5 zur Verordnung des 
Landkreises Goslar über das Naturschutzgebiet „Oker- und Eckertal in den Landkreisen 
Goslar und Wolfenbüttel“ 
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Anhang D

Grundsätzliche Hinweise zum Schutz, zur Erhaltung, Pflege-
und Entwicklung für im Gebiet vorkommende Lebensraumty-
pen und von wertbestimmenden Tierarten:

1. Weiden-Auwälder (91E0*)

Pflegemaßnahmen

Naturnahe Weiden-Auwälder bedürfen zur Erhaltung und
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes keiner
forstlichen Bewirtschaftung und keiner Pflegemaßnahmen.
Das Optimum an Naturnähe, Arten- und Strukturvielfalt
wird langfristig nur in ungenutzten Naturwäldern erreicht,
in denen sich auch die Alters- und Zerfallsphasen frei
entfalten können.

Konkurrenzstarke Neophyten sollten allerdings nach Mög-
lichkeit zurückgedrängt werden, ihre Ausbreitung ist
nach Möglichkeit zu verhindern. In Beständen mit nicht
lebensraumtypischen Baumarten ist die Entnahme dieser
Baumarten erforderlich (insbesondere Hybridpappeln).

Entwicklungsmaßnahmen

Fremdholzbestände (meist Hybridpappelforste) auf Stand-
orten der Weichholzaue sollten unter Belassen einer aus-
reichenden Zahl an Habitatbäumen in standortheimische
Bestände umgewandelt werden. Eine Naturverjüngung
dieser Baumarten ist zu vermeiden bzw. zu entfernen.

Des Weiteren sind Maßnahmen zur Wiederherstellung
naturnaher Standortbedingungen (z. B. Beseitigung von
Entwässerungseinrichtungen, Rückdeichungen) anzustre-
ben.

Auf geeigneten Standorten kann eine Neuentwicklung
durch natürliche Sukzession oder Initialpflanzungen mit
autochthonem Material stattfinden.

Lokale Erhöhung der Überflutungshäufigkeit der betroffe-
nen Auenflächen ggf. durch Bodenabtrag bzw. örtliche
Absenkung des Auenprofils.

Reaktivierung ehemaliger Überflutungsflächen in der Aue,
Anlage/Reaktivierung von feuchten Senken und Flutmul-
den, ggf. Sanierung von Altgewässern.

2. Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer
mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften (3150)

Pflegemaßnahmen

In der Regel sind keine Pflegemaßnahmen erforderlich.
Jedoch können im Einzelfall folgende Maßnahmen zur
Erhaltung und Förderung der typischen Vegetation einge-
setzt werden:

Entschlammung (vorzugsweise im Herbst/Winter, je nach
Erfordernissen ggf. nur partiell durchzuführen); bei Ein-
griffen müssen Dauerstadien (Samenbanken) der wertge-
benden Arten geschont werden. Sollte nur in begründe-
ten Einzelfällen durchgeführt werden.

Röhrichtmahd unter Abtransport des Schnittgutes, Mahd-
zeitpunkt zwischen Oktober und Februar. Sollte nur in
begründeten Einzelfällen durchgeführt werden.

Entnahme oder Auflichtung von Gehölzen im Randbe-
reich der Gewässer zur Verbesserung der Licht- und Kon-
kurrenzsituation für die Wasservegetation und der Laich-
und Aufwuchsbereiche der Amphibien.

Gegebenenfalls Fortsetzung traditioneller Teichnutzun-
gen, sofern sie nicht zu einer Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes führen. Die ordnungsgemäße Teichwirt-
schaft sollte zum Erhalt und zur Pflege des Lebensraum-
typs fortgeführt werden.

Bei Stauseen und eingedeichten Flachseen ist ein schwan-
kender Pegelstand mit im Frühsommer konstantem und
im Hochsommer allmählich absinkendem Wasserstand
anzustreben. Die Unterhaltung der Stauanlagen ist zu ge-
währleisten.

Die teilweise oder zeitweilige Beweidung der Ufer kann
sinnvoll sein, um die Verlandung und die Sukzession der
Uferbereiche zu verhindern.

Mitunter ist die für den Erhalt von Gewässern dieses Le-
bensraumtyps nötige Fortführung einer extensiven teich-
wirtschaftlichen Nutzung nur durch eine Reduzierung
des der durch fischfressende Vögel verursachten Prädati-
onsdrucks (z. B. Kormoran, Beachtung Verordnung) mög-
lich.

Entwicklungsmaßnahmen
Wiederherstellung bzw. Wiederanlage naturnaher nähr-
stoffreicher Altarme und Flutrinnen bzw. Kolke in den
Auen begradigter Fließgewässer, insbesondere dort, wo
der alte Gewässerverlauf noch teilweise erkennbar ist.
Im Bereich des Pufferstreifens Umbau von Nadelholzbe-
ständen, Umwandlung von Acker in extensive Landnut-
zungsformen; an Baggerseen und anderen Abgrabungsge-
wässern ggf. Anlage von Flachufern, vielgestaltigen Ufer-
linien, unterschiedlichen Gewässertiefen und großen Flach-
wasserbereichen.
Förderung der Entwicklung naturnaher eutropher Ge-
wässer in Flächen des Bodenabbaus (Baggerseen etc.).
Anlage von Kleingewässern im Rahmen von Kompensati-
onsmaßnahmen (aber nicht zu Lasten wertvoller Grün-
land- und Moorflächen).

3. Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (3260)
An den Fließgewässern ist ein ordnungsgemäßer und
schadloser Wasserabfluss nach wie vor zu gewährleisten.
Hier kommt der Ein- bzw. Fortführung einer extensiven,
naturschonenden, auf die Erfordernisse eines günstigen
Erhaltungszustandes des Lebensraumtyps ausgerichteten
Unterhaltung eine besondere Rolle zu.
Dabei sollen vor allem folgende Anforderungen bzw. Grund-
sätze beachtet werden:
— Minimierung der Gewässerunterhaltung auf das un-

bedingt notwendige Maß durch Beschränkung auf die
Beseitigung von Abflusshindernissen zur Sicherung
eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses,

— konsequentes Ausschöpfen aller Möglichkeiten für die
Durchführung einer nach Art, Umfang und Geräteein-
satz weitgehend extensiven Unterhaltung im Sinne
der Gewässerentwicklung,

— Berücksichtigung von Laichzeiten der im Gewässer le-
benden Fischarten,

— Berücksichtigung schutzwürdiger Arten, insbesondere
der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, und ge-
wässerbegleitender FFH-Lebensraumtypen,

— konsequente Schonung von Kies- und Steinsubstraten
der Gewässersohle,

— Verzicht auf Grundräumung, Entnahme einer Fein-
sedimentauflage der Gewässersohle lediglich in be-
gründeten Ausnahmefällen,

— einseitige, wechselseitige oder abschnittsweise
Böschungsmahd unter Schonung von Röhrichten und
feuchten Hochstaudenfluren (LRT 6430) einschließ-
lich Abräumen und Abtransport des Mähguts unter
Einhaltung einer Mahdmindesthöhe, die im Einzelfall
festzulegen ist,

— möglichst Verzicht auf Entkrautung, bei dringendem
Bedarf nur einseitig, wechselseitig oder abschnittsweise
oder Beschränkung auf das Krauten einer Mittelgasse
stets unter Einhaltung einer Mindesthöhe (im Einzel-
fall festzulegen) über der Gewässersohle,

— Belassen von Totholz.

Pflegemaßnahmen
Der Lebensraumtyp 3260 bedarf bei naturnaher Ausprä-
gung keiner Pflege. In Einzelfällen können Pflegemaß-
nahmen im Uferbereich notwendig sein (Zurückdrängen
standortfremder Gehölze oder von Neophyten).

Entwicklungsmaßnahmen
Aufgrund des überwiegend schlechten Erhaltungszustan-
des des Lebensraumtyps 3260 in Niedersachsen hat die
Durchführung von Entwicklungs- und Gestaltungsmaß-
nahmen im Rahmen einer umfassenden Fließgewässerent-
wicklung eine besonders hohe Bedeutung. Je nach Zustand
des Fließgewässers und vorliegender Belastungssituation
kommen in Abhängigkeit von der Flächenverfügbarkeit
und den hydraulischen Rahmenbedingungen vor Ort fol-
gende Entwicklungsmaßnahmen in Betracht:
— Maßnahmen zur Förderung einer eigendynamischen

Entwicklung und zur Wiederherstellung eines natur-
nahen Gewässerlaufs einschließlich naturnaher Ufer
und Sohlstrukturen,

— Entfernung von künstlichen Sohl- und Uferbefestigun-
gen, Laufverlängerungen, strukturverbessernde Maß-
nahmen und Profileinengungen z. B. durch den Ein-
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bau von Festsubstraten wie Strömungslenkern, Kies-
strecken/-bänken, Totholz usw., Sohlanhebung, Ein-
richtung möglichst breiter ungenutzter Gewässerrand-
streifen oder -korridore als Voraussetzung für eine na-
türliche Fließgewässerentwicklung, Aufbau und Ent-
wicklung von standortheimischen Ufergehölzen u. a.,

— Maßnahmen zur Wiederherstellung der ökologischen
Durchgängigkeit,

— Rückbau bzw. Umgestaltung von Stauwehren (Bau
von Wanderhilfen wie z. B. Umfluter, Fischaufstiegs-
anlagen), Beseitigung bzw. Umgestaltung von Sohlab-
stürzen, Teichen und ggf. vorhandenen Verrohrungen
im Gewässerlauf, Umgestaltung von als Wanderbar-
rieren wirkenden Kreuzungsbauwerken (z. B. Rohr-
durchlässe),

— Maßnahmen zur Beseitigung direkter Oberflächen-
oder Klärwassereinleitungen, z. B. durch den Bau von
Versickerungsanlagen oder Rückhaltebecken,

— Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von
diffusen Nähr- und Schadstoffeinträgen sowie zur Ver-
ringerung von Feststoffeinträgen und -frachten (Sand-
und Feinsedimente, Verockerung) durch Aufgabe oder
Extensivierung land- und forstwirtschaftlicher Nutzun-
gen in der Aue, Rückbau von Entwässerungsgräben und
Drainagen, Einrichtung möglichst breiter ungenutzter
Gewässerrandstreifen oder -korridore als Puffer, Anlage
und Instandhaltung von Sand- und Sedimentfängen
im Einzugsgebiet, in Entwässerungsgräben möglichst
kurz vor Einmündung in Bäche und Flüsse und/oder
in den Hauptgewässern, Anlage von Schilfpoldern/
Pflanzbeeten zur Reduzierung von Verockerungen,

— Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Wieder-
herstellung eines naturnahen Wasserhaushalts (hohe
Grundwasserstände, gewässertypisches Abfluss- und
Überflutungsregime) durch Aufgabe oder Extensivie-
rung land- und forstwirtschaftlicher Nutzungen, ge-
zielte Anlage von Retentionsflächen, Verschließen von
Entwässerungsgräben und Drainagen zur örtlichen
Wiedervernässung, Rücknahme bzw. Rückverlegung
von Deichen, Verwallungen, Dämmen und Uferreh-
nen, Neuanlage von auentypischen Gewässern wie
temporären Kleingewässern, Flutmulden, Reaktivie-
rung von Altwässern, ggf. Anschluss sekundärer Ab-
baugewässer, Renaturierung von Fischteichen,

— Maßnahmen zur Renaturierung von Quellbereichen
durch Förderung eines naturnahen Wasserhaushalts
und Nutzungsaufgabe im Quellbereich.

4. Schwermetallrasen (6130)

Pflegemaßnahmen

In stark verbuschten Bereichen sollen eine mechanische
Entbuschung und eine Beseitigung des Gehölzschnitts
durch Abtransport oder Aufschichtung als Unterschlupf-
möglichkeit für Tiere außerhalb der Schwermetallrasen
erfolgen. In stark vergrasten Bereichen ist ein kleinflächi-
ges Abplaggen der Vegetationsdecke erforderlich. Auch
Mahd und Schafbeweidung sind dem Schwermetallrasen
sehr förderlich, sofern dies trotz der Schwermetallbelas-
tung möglich ist.

Entwicklungsmaßnahmen

Weitere Flächen können durch eine Freilegung überdeck-
ter Schlacken geschaffen werden. Auf stark schwermetall-
belasteten Böden sollte die Ackernutzung eingestellt wer-
den. Hier kann sich ein Schwermetallrasen durch Suk-
zession ggf. entwickeln.

 5. Feuchte Hochstaudenfluren (6430)

Pflegemaßnahmen

Als Voraussetzung für die Erhaltung von Hochstauden-
fluren an Waldsäumen nennen KAISER & WOHLGEMUTH
(2002) die Aufrechterhaltung stabiler Waldränder unter
Vermeidung von Schattbaumarten in einer Breite von ca.
30 m, den Verzicht auf Bodenbearbeitung, den boden-
schonenden Einsatz von Forstmaschinen und den Ver-
zicht auf Düngung und Pestizideinsatz. Alternativ kommt
als Pflegemaßnahme die gelegentliche starke Auflichtung
des Waldrandes in Form von Femelschlägen in Betracht.

Für Hochstaudensümpfe an Bächen und in Quellfluren
sollte bei Aufkommen von Gehölzen eine einmalige Mahd
zwischen Mitte September und Februar sowie ein Ab-
transport des Mähguts in Abständen von 2 bis 7 Jahren

stattfinden, wobei jährlich wechselnde Teilflächen unge-
mäht belassen werden sollten. Alternativ dazu kann jähr-
lich einmaliges Mulchen Mitte August erfolgen, wobei
jeweils wechselnde Teilflächen ungemulcht belassen wer-
den sollten. Eine weitere Alternative, insbesondere bei Lage
innerhalb größerer Weideparzellen, ist eine einmal jährli-
che extensive Beweidung mit Rindern zwischen Mitte
Juli und Mitte September für maximal drei Wochen. Da-
bei ist für das Weidevieh der Zugang zu den weniger nas-
sen Bereichen der Parzelle offen zu halten.

Feuchte Hochstaudenfluren an Ufern bedürfen bei natur-
naher Ausprägung im Regelfall keiner Pflege. In Einzel-
fällen kann eine einmalige Mahd ab Mitte September
oder im Winter in Abständen von 2 bis 5 Jahren mit Ab-
transport des Mähguts erforderlich sein, wobei wechseln-
de Teilflächen ungemäht belassen werden sollten.

In zunehmend durch invasive Neophyten dominierten
Uferstaudenfluren mit Vorkommen schutzwürdiger Ve-
getationsbestände oder gefährdeter Arten sind die betref-
fenden gebietsfremden Arten durch geeignete Maßnah-
men zu bekämpfen.

Entwicklungsmaßnahmen

Eine Neuschaffung feuchter Hochstaudenfluren ist auf
geeigneten Standorten problemlos möglich, wenn landwirt-
schaftliche Nutzungen an Waldrändern und Ufern zu-
rückgenommen werden, so dass sich ein ungenutzter Saum
entwickeln kann.

Erfolg versprechende Maßnahmen zur Entwicklung der
Uferstaudenfluren sind vor allem Ufer- und Auenent-
wicklung und die Wiederherstellung eines naturnahen
gebietstypischen Wasserhaushalts.

6. Magere Flachland-Mähwiesen (6510)

Pflegemaßnahmen

Die Grünlandnutzung ist zur Erhaltung der mageren Flach-
land-Mähwiesen unerlässlich. Sie sollte in einem möglichst
kleinräumigen Mosaik und zeitlich gestaffelt erfolgen, so
dass im Gebiet ein kontinuierliches Blütenangebot be-
steht. Auf Einzelflächen kann in diesem Zusammenhang
auch eine frühe Nutzung sinnvoll sein. Die zweite Nutzung
darf frühestens 40 Tage nach der ersten erfolgen. Eine
mittlere bis gute Versorgung mit Phosphor, Kalium und
ggf. Kalzium wirkt sich positiv auf den Artenreichtum
aus. Leguminosen und zweikeimblättrige Kräuter werden
bei guter Kali- und Phosphorversorgung und mäßigen
Stickstoffgehalten des Bodens gefördert, Gräser sind dann
weniger dominant. Der Stickstoffbedarf wird in der Regel
aus der Luft und durch erhöhten Leguminosenanteil ge-
deckt. Eine Stickstoffdüngung kann jedoch auf armen
Standorten und zur moderaten Erhöhung des Ertrages
(Anreiz für Nutzer) entzugsorientiert erfolgen. Die Bemes-
sung sollte dann auf Grundlage von Bodenanalysen und
Entzugsbilanzen erfolgen. Am günstigsten ist die Ausbrin-
gung von Festmist, da dieser eine ausgewogene Nährstoff-
zusammensetzung aufweist. Gülle ist dagegen ungünstig,
weil sie einseitig Gräser und Doldenblütler fördert. Nach-
saaten mit konkurrenzstarken Gräsern müssen unterblei-
ben.

Die Ausprägungen der Glatthaferwiesen (Arrhenatherion)
sollten in der Regel zweimal pro Jahr zwischen Juni und
Oktober gemäht werden. Nur bei sehr mageren Varianten
kann auch ein Schnitt als Pflegemahd ausreichen. Wenn
eine Aushagerung relativ nährstoffreicher Bestände er-
wünscht ist, sollte dreimal jährlich gemäht werden. Die
Mahd der Parzellen sollte von innen nach außen oder von
einer zur anderen Seite erfolgen. Das Mähgut ist grund-
sätzlich abzuräumen. Positiv ist die Einrichtung von Rand-
streifen, die wechselnd in mehrjährigem Abstand gemäht
werden.

Ein möglicher Kompromiss zur reinen Wiesennutzung ist
die Mahd der Flächen mit anschließender Nachbeweidung.
Eine ausschließliche Beweidung sollte dagegen nur durch-
geführt werden, wenn eine Mahd nicht möglich ist oder
unangemessen teuer wäre. Dann ist eine kurzzeitige, mög-
lichst intensive Beweidung zu bevorzugen (Umtriebsweide,
1—2 Weidegänge pro Jahr). Eine Weidepflege (Pflegemahd)
ist unerlässlich, um Verbuschungs- und Verbrachungs-
tendenzen sowie die Ausbreitung von Weideunkräutern
zu vermeiden. Eine Winter- oder Frühjahrsbeweidung
mit Schafen ist bis Ende April möglich. Die erste Schnitt-
nutzung verzögert sich dadurch. Die Beweidung mit Pfer-
den wird generell als ungünstig angesehen.
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Die Grünlandflächen können Wiesenvogel-Brutgebiete
sein. Mahd und Beweidung müssen daher individuell auf
Brutvorkommen abgestimmt werden. Zu beachten ist je-
doch, dass eine späte Mahd ab Juli in den Wiesenvogel-
Gebieten mit ihren in der Regel relativ nährstoffreichen
Standorten auf Dauer zum Verlust dieses Lebensraum-
typs führt. Zumindest jedes zweite Jahr ist daher eine frü-
here erste Mahd erforderlich.
Teilflächen besonders magerer, artenreicher Ausprägun-
gen sollten jedes zweite Jahr erst im Spätsommer (Sep-
tember) gemäht werden, was sich u. a. förderlich auf die
Insektenfauna auswirkt.
Im Zweifelsfall ist die Fortsetzung einer geeigneten eta-
blierten Art der Pflege bzw. Nutzung gegenüber der Ein-
führung einer grundlegend neuen Pflegevariante zu be-
vorzugen (Habitatkontinuität). Einseitig an selektiven Zie-
len des Artenschutzes orientierte Nutzungsformen, die
von der traditionellen landwirtschaftlichen Nutzung ab-
weichen, sind auf Dauer nicht zur Erhaltung dieses Le-
bensraumtyps geeignet. Er benötigt regelmäßige, nicht zu
späte Schnitte, da es andernfalls zur Artenverarmung durch
Dominanz einzelner hochwüchsiger Gräser oder Stauden
kommt.

Entwicklungsmaßnahmen
Eine Neuentwicklung ist durch Umwandlung von Inten-
sivgrünland oder Ackerland nach Ausmagerung der
Standorte durch Biomasseentzug über zwei- bis dreimali-
ge Mahd pro Jahr zwischen Ende Mai und Oktober und
Abtransport des Mähguts zu erreichen. Die Entwicklung
von artenreichem Grünland wird durch eine Mähgut- oder
Heublumensaat beschleunigt. Dies gilt auch für das an den
Lebensraumtyp angrenzende artenarme Extensivgrün-
land, das durch Übertragung von Mähgut des Lebensraum-
typs mit reifen Samen zum Lebensraumtyp entwickelt
werden sollte.
Verbrachte und verbuschte ehemalige Wiesen können
durch Entbuschung und Wiederaufnahme der Nutzung
wieder zu Flachland-Mähwiesen entwickelt werden. Saum-
gesellschaften, Seggenriede, Röhrichte und Hochstauden-
fluren sind jedoch wertvolle Kontaktbiotope, die in ange-
messenem Anteil durch nur gelegentliche späte Mahd er-
halten werden sollten. Auch Gebüsche sollten in ange-
messenem Umfang erhalten, jedoch an starker Ausbrei-
tung gehindert werden.
Entwicklungsmaßnahmen sind vorrangig auf Flächen zu
planen, die an artenreiches Grünland angrenzen oder in
deren Säumen noch viele Arten des mäßig nährstoffrei-
chen Grünlandes vorkommen.

7. Waldmeister-Buchenwald (9130)

Pflegemaßnahmen
Naturnahe Buchenwälder bedürfen zur Erhaltung und
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes keiner
forstlichen Bewirtschaftung und keiner Pflegemaßnah-
men. Das Optimum an Naturnähe, Arten- und Struktur-
vielfalt wird langfristig nur in ungenutzten Naturwäldern
erreicht, in denen sich auch die Alters- und Zerfallspha-
sen frei entfalten können.
Die Bewirtschaftung von Buchenwäldern sollte nach fol-
genden Maßgaben erfolgen:
— in jungen und mittelalten Beständen kleinflächige und

ungleichmäßige Durchforstungen im Hinblick auf eine
große horizontale Diversifizierung und mosaikartige
Struktur. Frühzeitige Festlegung und gezielte Erhaltung
von Bestandsteilen mit künftiger Habitatbaumfunk-
tion. Als künftige Habitatbäume sind die sog. „Protze“
besonders geeignet und daher erhaltenswert. Der Be-
stockungsgrad des Oberstandes ist nur teilflächig und
nicht unter 0,7 abzusenken,

— in Altbeständen lange Nutzungs- und Verjüngungszeit-
räume, ausschließlich Einzelstamm- und Femelhiebe,

— Vorrang von Naturverjüngung;
— auf von Verdichtung besonders gefährdeten Ton-, Lehm-

und Lössböden sollten die Rückegassen einen Abstand
von mind. 40 m haben. Befahren möglichst nur bei ge-
frorenem Boden,

— Auswahl, Markierung und Erhaltung von bestehen-
den und künftigen Habitatbäumen, möglichst in Grup-
pen bzw. zusammenhängenden Beständen (gilt bei
Buchen auch aus Gründen der Arbeitssicherheit). Da-
bei sind vorrangig Buchen auszuwählen, in Eichen-
Buchen-Mischwäldern besonders auch Eichen,

— anzustreben sind mindestens sechs lebende Habitat-
bäume sowie mehr als drei Stämme von starkem Tot-
holz pro Hektar Lebensraumtyp-Fläche (Erhaltungs-
zustand A), unter besonderer Berücksichtigung vor-
handener Horst- und Höhlenbäume. Die Mindestan-
forderung für Erhaltungszustand B sind drei lebende
Habitatbäume und mehr als ein Stamm von starkem
Totholz pro Hektar Lebensraumtyp-Fläche. Die leben-
den Habitatbäume sollten möglichst stabile Gruppen
bilden, um günstige Voraussetzungen für eine lange
Lebensdauer zu schaffen. Es sollte aber auch eine aus-
reichende Vernetzung dieser Strukturen gewährleistet
sein, weil viele totholzbewohnende Insekten nur ge-
ringe Distanzen überwinden können. Der Abstand
zwischen Habitatbaumgruppen sollte daher möglichst
gering sein (wenige 100 m) und durch weitere einzel-
ne Habitatbäume überbrückt werden,

— Gewährleistung eines Anteils geschlossener Altholz-
bestände von mindestens 20 %, möglichst w 35 % an
der Lebensraumtyp-Fläche. Diese bilden perspektivisch
durch Beschattung des Bodens und die für Buchenbe-
stände mittleren Alters typische Hallenstruktur u. a.
geeignete Jagdhabitate für das Große Mausohr und
Standorte für die typische Krautschicht von Buchen-
wäldern. Bei ungünstiger Altersklassenverteilung ist
diese Anforderung nur durch Verlängerung der Nut-
zungszeiträume auf Teilflächen umsetzbar,

— ggf. Ausweisung von Ruhezonen im Bereich der Brut-
plätze störungsempfindlicher Großvögel,

— Belassen natürlich entstandener Lücken und Lichtun-
gen,

— in Eichen-Buchenmischwäldern sollte der Eichenan-
teil im Hinblick auf die Habitatkontinuität möglichst
lange erhalten bleiben (Entfernung bedrängender Bäu-
me),

— schrittweise Beseitigung der Beimischungen bzw. auf-
kommender Naturverjüngung standortfremder Bau-
marten im Rahmen von Durchforstungen und End-
nutzungen,

— gefährden besonders wertvolle Habitatbäume an Be-
standsrändern die Verkehrssicherheit, so sollten nach
Möglichkeit nur Äste entfernt werden bzw. mindestens
3 m hohe Stämme erhalten bleiben. Aufgrund des ho-
hen Aufwands wird dies in der Regel aber nur bei au-
ßergewöhnlichen Uraltbäumen umsetzbar sein,

— Erhaltung und Pflege abwechslungsreicher Strukturen
an Waldinnen- und Waldaußenrändern unter beson-
derer Beachtung von Gehölzarten mit besonderer Be-
deutung als Larvalhabitate gefährdeter Schmetter-
lingsarten (v. a. Zitter-Pappel, Sal-Weide, Eiche). Dazu
gehören tief beastete und buschförmige Exemplare
dieser Gehölze in unterschiedlichen mikroklimatischen
Situationen (feucht-warm, trocken-warm, feucht-kühl).

Entwicklungsmaßnahmen
Eine Flächenerweiterung ist durch Umbau standortfrem-
der Bestände in Buchenwald möglich, insbesondere von
Fremdholzbeständen auf Teilflächen innerhalb der Bu-
chenwälder.
Von solchen Maßnahmen profitieren auch weitere seltene
und besondere Tier- und Pflanzenarten (Erhaltung und
Förderung der Biodiversität).
Die Lage und der Erhaltungszustand der Lebensraumty-
pen im FFH-Gebiet wird durch die 14 Karten in der Anla-
ge zu der Begründung zum Teil dokumentiert. Es handelt
sich um die anders formatierte Wiedergabe der Basiskar-
tierung, die das Planungsbüro ALAND aus Hannover im
Auftrag des NLWKN in 2014, überarbeitet 2015, erarbei-
tet hat. Danach folgt in der Anlage das vorläufige Kartie-
rungsergebnis der Niedersächsischen Landesforsten auf
ihren Eigentumsflächen über die dort festgestellten Le-
bensraumtypen inklusive deren Erhaltungszustände (zwei
Karten). Maßgeblich ist auf den Landesforstflächen der
Gesamterhaltungszustand je Lebensraumtyp.

8. Bachneunauge (Lampetra planeri)

Schutz-, Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen
— Förderung der gewässertypischen eigendynamischen

Entwicklung von Fließgewässern, z. B. durch Rück-
nahme von Uferbefestigungen bzw. der Böschungssi-
cherungen; Bereitstellung von Gewässer begleitenden
ausreichend breiten Flächen oder durch geeignete ge-
stalterische Initialmaßnahmen,
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— Verbesserung der Ufer- und Sohlenstrukturen durch
Anlage und Initiierung von Strukturen/Habitaten im
Fließgewässer, z. B. durch das Einbringen von Kies-
bänken, sowie von Totholzelementen zur Förderung
der Ausbildung heterogener Sohlstrukturen und Um-
lagerungen,

— Entwicklung und Aufbau Gewässer begleitender Ufer-
gehölze,

— konsequentes Ausschöpfen aller Möglichkeiten für
die Durchführung einer nach Art, Umfang und Gerä-
teeinsatz weitgehend extensiven Gewässerunterhal-
tung im Sinne der Gewässerentwicklung,

— Beschränkung der Gewässerunterhaltung auf die Be-
seitigung von Abflusshindernissen zur Sicherung ei-
nes ordnungsgemäßen Wasserabflusses, Verzicht auf
Sohlräumungen, Belassen von Totholz im Gewässer etc.,

— bei der Unterhaltung von Sandfängen sollen die Be-
stände an Querdern schonend behandelt werden. Um
den Erhaltungszustand der Art nicht zu verschlechtern,
soll in Neunaugengewässern ggf. eine Bergung und Um-
setzung der Querder vor der Räumung geprüft werden,

— Vermeidung von organischer Gewässerverschmutzung
bzw. Reduzierung von Stoffeinträgen, auch durch die
gezielte Anlage von möglichst breiten, unbewirtschaf-
teten Gewässerrandstreifen,

— Verbesserung der longitudinalen Durchgängigkeit, z. B.
durch den Bau von Sohlgleiten mit geringem Gefälle
und naturraumtypischen Gesteinen. Dadurch lassen
sich sowohl Defizite hinsichtlich der Durchgängigkeit
(Fischwanderhilfe), aber auch bezüglich des Mangels
an geeigneten Laichhabitaten beheben,

— weitere, den Erhalt und die Entwicklung des potenzi-
ellen Lebensraums des Bachneunauges (insbesondere
Laich- und Larvalhabitate) betreffende grundsätzlich
geeignete und sinnvolle Maßnahmen sind den Hin-
weisen zum Lebensraumtyp 3260 „Fließgewässer mit
flutender Wasservegetation“ zu entnehmen.

9. Groppe (Cottus gobio)

Schutz-, Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen
— Förderung der Entwicklung und Revitalisierung von

Fließgewässern, z. B. mittels Dynamisierung von Ufer-
zonen durch Rücknahme des Uferverbaus bzw. der
Böschungssicherungen,

— Verbesserung der Ufer- und Sohlenstrukturen durch
Anlage und Initiierung von Strukturen/Habitaten im
Fließgewässer, z. B. durch das Einbringen von Kies-
bänken, sowie von Totholzelementen zur Förderung
der Ausbildung heterogener Sohlstrukturen und Um-
lagerungen,

— Entwicklung und Aufbau von standortgerechten Ufer-
gehölzen zur Schaffung von Unterstandsmöglichkeiten
(Wurzelwerke) und zur Erhöhung der Beschattung,

— Durchführung einer nach Art, Umfang und Geräteein-
satz möglichst bedarfsangepassten und an den An-
sprüchen der Art orientierten Gewässerunterhaltung
(Beschränkung auf die Beseitigung von hydraulisch
wirksamen Abflusshindernissen, Verzicht auf Sohl-
räumungen, Belassen von Totholz im Gewässer etc.),

— Vermeidung von organischer Gewässerverschmutzung
bzw. Reduzierung von Stoff- und Sedimenteinträgen,

auch durch die zielgerichtete Anlage von ausreichend
breiten, unbewirtschafteten Gewässerrandstreifen,

— Verbesserung der longitudinalen Durchgängigkeit an
ursprünglich durchgängigen Gewässerabschnitten, z. B.
durch den Bau von Sohlgleiten mit möglichst gerin-
gem Gefälle und naturraumtypischen Gesteinen. Da-
durch lassen sich sowohl Defizite hinsichtlich der
Durchgängigkeit (Fischwanderhilfe), aber auch bezüg-
lich des Mangels an geeigneten Habitaten beheben,

— weitere, zum Erhalt und zur Entwicklung des potenzi-
ellen Lebensraums der Koppe betreffende grundsätz-
lich geeignete und sinnvolle Maßnahmen sind den
Hinweisen zum Lebensraumtyp 3260 zu entnehmen,

— wenn — in ehemals besiedelten Gewässern, aus de-
nen die Koppe verdrängt wurde — nachweislich wie-
der eine gute Habitatqualität vorliegt (Gewässergüte,
Strukturen etc.), mittelfristig jedoch von keiner natür-
lichen Wiederbesiedlung auszugehen ist, können ge-
zielte Besatzmaßnahmen zur Wiedereinbürgerung der
Koppe durchgeführt werden. Das Besatzmaterial muss
jedoch eindeutig aus dem genetisch nächsten Vorkom-
men stammen, um die regionalen genetischen Unter-
schiede der Koppenpopulationen zu erhalten und eine
Faunenverfälschung zu verhindern.

10. Fischotter (Lutra lutra)

Schutz-, Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen
— Flächenankauf am Gewässerrand und in Gewässer-

nähe zur Durchführung von Biotopgestaltungsmaß-
nahmen,

— Biotopgestaltung, Gewässerrückbau, Gestaltung von
Retentionsarealen, Auengestaltung,

— Angebot von Habitaten, Habitat- und Strukturelemen-
ten gemäß Lebensraumansprüchen,

— Förderung von reicher Ufervegetation, Auwäldern und
Überschwemmungsarealen,

— Schaffung einer hohen Strukturvielfalt — Gewässer-
strukturen, Mäander, Gehölze (Wurzelwerk in der Ufer-
zone), Hochstauden, Röhrichte,

— Schaffung von störungsarmen und -freien Bereichen,
— Förderung einer optimalen Lebensraumausstattung,
— angepasste Gewässerunterhaltung, z. B. durch Erhal-

tung von Baumbestand, nur einseitige Mahd, Strom-
rinnenmahd,

— Biotopverbund, d. h. Erhaltung, Entwicklung, Neu-
schaffung von Wanderkorridoren,

— Vermeidung von Verkehrsopfern: geeignete Untertun-
nelung von Wasserläufen in ausreichender Breite un-
ter Verkehrswegen mit Lenkungszäunung,

— Unterstützung von artenreichen Fischbeständen mit
natürlicher Altersstruktur,

— nach den Kriterien der IUCN zum Wiederansiedeln
von ausgestorbenen Arten kann ein Ausbringen ehe-
mals heimischer Fischarten sinnvoll sein,

— Akzeptanzentwicklung bei Fischzuchtbetrieben,
— Durchführung geeigneter Maßnahmen zur Vermei-

dung von Todesfällen in Reusen,
— Dialog mit Teichbesitzern fördern; Hilfestellung im

Hinblick auf Abwehrmaßnahmen.


